
RiVASt: Nummer 126 Auskunft über Vorstrafen

Nummer 126  Auskunft über Vorstrafen 
 
Fordert eine ausländische Behörde bei einer Polizeibehörde eine Auskunft über Vorstrafen an, ist das 
Ersuchen unmittelbar dem Bundesamt für Justiz – Bundeszentralregister – zu übersenden.


